
Vom Neubau der Landesbibliothek in Bern

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Band (Jahr): 46 (1930)

Heft 39

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-577280

PDF erstellt am: 13.09.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-577280


Jit. 39 Saunte» Wtsttj. fmne»

gum Sïttôôott Het getlfUItte ©latmhel. gn bet
SBolfc^aft jum Antrag an ben KantonSrat, 500.000 gr.
Mt bie 8rmelterungSbauten ber 8ûrcher|>eilgâtte
jn ©laoabel ju bewilligen, führt bet gtegierungSrat
au§, bif AufgdjjtSfommiffion bet Stiftung 3ütc^et §ell=
flatten 2Mb unb ©taoabel habe befd&loffen, im Sana-
torium ©laoabel bei ®aooS fût bie d)irurgifd)e Ab«
teilnng einen SReubau zu errichten. ®a8 Programm
umfaßt einen Sau für 60 Patienten mit ooUßänbigen
ätjtli^en unb mirtfdjaftltdjen Abteilungen unb zur Um
terbringung non 25 bis 30 AngefteDten. S)le SBauîoften
flnb auf etma 1,200,000 gr. oeranfehlagt, wozu nocb
300,000 gr. für @tnridf)tung unb SUiöblietung ïommen.

©antâtigïett in fienjburg, SSBenn mit etnen SRücE=

blidE auf bte Sautätigfett im balb oergoffenen galjr im
gtäbtdjen Senzburg merfen, fo barf man biefelbe als
befttebigenb bezeichnen. ®er SchulhauSbau würbe
beerbet, nur bie Ablehnung fehlt noch. 8 In zweiter
groger Sau fonnte tn letter Sett ebenfalls bezogen met<
ben. SS ift bas Me neue gabriE ber 3Bifa»©loria>
SBerle, etn prächtiger moberner Neubau non nier
Stodwerfen mit Rettern unb luftigen ArbeitSfälen unb
gewaltigen Sagerräumen. An glädjentnbalt fteljt er nicht
oiel hinter bem SchulljauS zurüd.

SauHdjeS aus ©Scttngen (Saben). SBomäRünger
beS heiligen gribolin. ®aS griboltnmünger, bas
burch einen gnnenbranb in ben 9Bethnad&tStagen 1926
ftarE oerrußt rourbe, hat eine umfaffenbe SKenooterung
erfahren, bie nun ooHenbet ift. ®te ©efamttnganbfehung
oerbanft baS SHünfter not allem ber gnttiatioe beS Sau-
referenten beim SSabifdjen gtnanjmitiifterium, 2JUn,=9tat
®t. §irfcf). ®ie ®edengemälbe, welche ber Konganzer
äflaler g. ig. Splegler tn ben gil)«« 1754 nollenbete,
würben etner grünbltchen Steinigung unb Srgänpng ab-
gefallener Seile unterpgen, ber Stud, roelther non bem
berühmten AugSburger SJÎeifter geidfjtmoper herrührt, ber
im Saufe ber Seit mehrfach übertüncht mürbe, ftrahlt
wieber tn feiner Döllen Schönheit. Auch ber Hochaltar
mürbe tn bte gtegaurterung einbezogen.

$om 9teuban bet fianbesbibliotbeh
in 35ertt.

gm netfloffenen Sommer ift ber -Jteubau ber fchwel*
terif^en SanbeSbibliotheï auf bem Sern er Kirchen»
felb firamm feinet SoDenbung entgegenmarfchtert. gm
Slptil 1929 mürbe ber erfie Spatenflieh 0etan ; im April
1931 metben bie Sücherlegionen, nicht ntel meniger als
eine halbe ÜMion Sänbe unb Srofd&üren, tn bie neuen
SHSnme überfiebeln. ®tne glucht non 3itnmern unb Säten
im SEBeggügel ift fdjon feit bem 1. Dttober btefeS gahreS
beoöltert. ®a8 ©ibgenöffifthe Statiftifche Amt
hat bort bie SBolfSjählung norbereitet. Außer ihm
werben baS Amt für geiftigeS ©igentum unb bie

®ettceibenermaltung in bem Süeubau Unterfunft
finben.

Stable jüngfte SunbeSßauSfiliale nerfchiebenen 3meden
menen mirb, ift eine ©liebetung unb Aufteilung ber Sau»
Waffen geroähit morben, bie auch äußerltch etn „bunbeS«
ftaatlicheS" Setfammenwohnen ber genannten ®ienftjroeige
erfennen läßt. ®er glügelbau .ermieS ftdh als bte

fpclltcjje Söfurtg unb îuutbe beut 93lod6au al§
bem ©ruppenbau oorgejogen; bte Çerren Architeften
wagten, menn ein etroaS ffihner SSergleich geftattet ift,
webet in baulicher ß-IoeUt noch tn Staatenbunb.

®in ÜDtittelbau roirb bte öffentlichen Sofate unb S9u«

eeaus ber SanbeSbibltotheï enthalten. 8t präfenttert fleh,
Segen Sfiben gefehlt, als zmetftödiger 2ratt mit bem

'.'Sepmg („SJCeCRerbWi,

pauptelngang für bas ißubllfum in ber SDlitte. 3u«
fammen mit ben glügelbauten erhält bte Sübfaffabe etne
Sange oon 130 m. ®tefe ganje Sänge ïann burch einen
UserbtnbungSgang auch i« ber ßöije beS erften Stod»
mettes abgefchritten merben; baut btefem AnfdEguß laffen
Ph bie SureauS auf ber Sübfeite be§ 2JtitteltrafteS be»
uebig an bie ®tenfijmeige ber glügelbauten zuteilen. ®et
Dgßügel mirb baS Amt für geiftigeS 8igentnm, bas etnft»
wellen nodh In Sataden untergebracht ift, aufnehmen;
ber Sßeßgügel ift für baS Statiftifche Amt unb bie ®e»
tretbeoerroaltung beftimirt. Utörblld} hinter bem 3en»
tralbau erhebt fleh achtftödig baS Süchermagajirt ber
SanbeSbibliotheï.

®iefeS meithin fidhtbare, flathbebachte unb fenfterreiche
ßochhauS unb bte Slechtrolntttgfeit beS ganzen grauroeigen
©ebäubefomplejeS trägt bte neue Sadhlichteit zur
Schau. ÜUlit ber bunbeSrätlichen SBotfchaft zu fprechen:
„®aS Außere beS ©ebäubeS ift feiner 3®mfbeftimmung
enifpredjenb ganz einfach gehalten, gür bte gaffabe ig
eine bem ©baratter eines neuzeitlichen 33ermaltungSge»
bäubeS entfprechenbe Architettur gewählt morben."

2Ber mit einer füllen Siebe für tBibliotheträume ben
Neubau, in bem prjett bte Schreiner, SUîaler unb «ßar»
fettleger am 2Bert flnb, burchmanbert unb fich Innerhalb
beS roerbenben „prattifdhen SujuS" tünftige Sefuche bei ben
Sücljerfchäfcen ausgemalt hat, ber roeigert fich braußen
entfehteben, ben impofanten gmedbau unfehön zu finben.

SBurbe ber gierat einer oetgangenen Saumobe ge«

fpart, fo fehlt anbetfeiiS im gnnern nichts, maS bauliche
AuSgegaltung an fachltdbem Komfort unb mohl«
tuenber SBohnlichtett bem ArbeitSgeift zultebe tun tann.
Sureautäme ftnb tm 2Berben begriffen, beren genger
bte ganze SBanbgäche über bem ©eftmS einnehmen unb
etn SJlajcimum an SageSlidht fpenben. ©toße Sorgfalt
mürbe ber AuSroahl beS SJlaterialS gerotbmet. AIS
iöobenbelag mirb je nach ben befonbern Sebürfntfjen
ber einzelnen 9täume 5?arfett, Sfnoieum ober Kautfchuf
oermenbet. ®te SoEalitäten beS Statigifchen Amtes, roo
bie fehr geräufchooüen gählmafchinen ingaHiert merben,
gnb mit bem ifteuegen an fdjallbämpfenbem gfolier«
material auSgerüget. gn meltgehenbem 3Raß mirb feßroet«

zetifcheS ißrobutt oermenbet, mte zum Seifptel 2efftner
©ranit unb 3Rarmor; fogar baS Kupfer für Sebactjungen
mirb größtenteils oon etner megfchmetzerifchen girma auf
elettrolpttfchem SEBeg h^gegeßt.

gm Untergefchoß merben Archtoe unb bie tedjnifchen
©inrichtungen für Ventilation, ßeijung ufm., fomte etne

freunbltd^e AbroartSmohnung untergebracht. ®er ben
Vibltothetzmeden referoterte 3 en tralbau erhält tu ber
SOlitte beS ®rbgef<hofjeS bie SRäume für bie VfitherauS*
gäbe. 8S fchlteßen geh öglich brei hohe Dberlichtfäle
für Katalog, AuSgeKungen unb Karten an, meglich. eben»

faÜS mit ©laSbach, ber geräumige Sefefaal mit 2Banb*

ntfehen für bie Çanbbibltoihet. 8tn „S3ijou" oerfpricht
bie ben SBibliothetbefuchern zw Verfügung gehenbe oer<

glage Sefeterraffe mit AuSblid auf ben 3ietgarten
an ber öernagraße z« werben.

gür bte gngaüation ber SöfidjerauSletbe war ffirzeger
SBeg unb rafch funttionterenbe 3Jlec^aitif leitenber Orunb»

fah. g« ben ad^t Stodwerten beS SüchermagazinS
überrafcht bie geringe #öhe — 2,10 m — ber Säle;
biefer Steuerung fallen bte Seitern unb bie Klettereien

beS altmobißhen SBibliothetbetrtebeS zum Dpfer. 5ieue=

geS Spgem wirb oerwenbet für bie ^Bücherregale, bie

etne ©efamtlänge oon etwa 4,5 km erhalten. ®le 95ficher=

magaztne haben eine Sltefe oon 11 m unb auf jebem

Stodmerf eine 93obergiche oon 450 bis 500 m*. gur
öeleudbtung ber legale braucht jebeS Stodwerf 90

Srmpen, bte aber fo tngaDtert gnb, baß nur brei Stüd
auf einmal brennen tönnen.

à S» MWr. Wwttz. yauv»

Zum Ausbau der Heilstätte Clavadel. In der
Botschaft zum Antrag an den Kantonsrat, 500,000 Fr.
M die Erweiterungsbauten der Zürcher Heilstätte
in Clavadel zu bewilligen, führt der Regterungsrat
aus. die Aufsichtskommifsion der Stiftung Zürcher Heil-
Men Wald und Clavadel habe beschlossen, im Sana-
torium Clavadel bei Davos für die chirurgische Ab-
teilong einen Neubau zu errichten. Das Programm
umfaßt einen Bau für 60 Pattenten mit vollständigen
ärztlichen und wirtschaftlichen Abteilungen und zur Un-
terbringung von 25 bis 30 Angestellten. Die Baukosten
find auf etwa 1,200,000 Fr. veranschlagt, wozu noch
300.000 Fr. für Einrichtung und Möblierung kommen.

Bautätigkeit in Leuzburg. Wenn wir einen Rück-
blick auf die Bautätigkeit im bald verflossenen Jahr im
Städtchen Lenzburg werfen, so darf man dieselbe als
befriedigend bezeichnen. Der Gchulhausbau wurde
beendet, nur die Abrechnung fehlt noch. Ein zweiter
großer Bau konnte in letzter Zeit ebenfalls bezogen wer-
den. Es ist das die neue Fabrik der Wisa-Gloria-
Werke, ein prächtiger moderner Neubau von vier
Stockwerken mit heitern und luftigen Arbeitssälen und
gewaltigen Lagerräumen. An Flächeninhalt steht er nicht
viel hinter dem Schulhaus zurück.

Bauliches aus Säckingen (Baden). Vom Münster
des heiligen Fridolin. Das Fridolinmünster, das
durch einen Jnnenbrand in den Weihnachtstagen 1926
stark verrußt wurde, hat eine umfassende Renovierung
erfahren, die nun vollendet ist. Die Gesamtinstandsetzung
verdankt das Münster vor allem der Initiative des Bau-
referenten beim Badischen Finanzministerium, Min.-Rat
Dr. Hirsch. Tie Deckengemälde, welche der Konstanzer
Maler F. I. Sptegler in den Jahren 1754 vollendete,
wurden einer gründlichen Reinigung und Ergänzung ab-
gefallener Teile unterzogen, der Stuck, welcher von dem
berühmten Augsburger Meister Fetchtmoyer herrührt, der
im Laufe der Zeit mehrfach übertüncht wurde, strahlt
wieder in seiner vollen Schönheit. Auch der Hochaltar
wurde in die Restaurierung einbezogen.

Vom Neubau der Landesbibliothek
in Bern.

Im verflossenen Sommer ist der Neubau der schwet-

Mischen Landesbibliothek auf dem Bern er Kirchen-
seid stramm seiner Vollendung entgegenmarschtert. Im
April 1929 wurde der erste Spatenstich getan; im April
1931 werden die Bücherlegionen, nicht viel weniger als
àe halbe Million Bände und Broschüren, in die neuen
Räume übersiedeln. Eine Flucht von Zimmern und Sälen
im Westflügel ist schon seit dem 1. Oktober dieses Jahres
bevölkert. Das Eidgenössische Statistische Amt
hat dort die Volkszählung vorbereitet. Außer ihm
werden das Amt für geistiges Eigentum und die

Tettceideverwaltung in dem Neubau Unterkunft
finden.

Da die jüngste Bundeshaus filiale verschiedenen Zwecken
Renen wird, ist eine Gliederung und Aufteilung der Bau-
Massen gewählt worden, die auch äußerlich ein „bundes-
staatliches" Beisammenwohnen der genannten Dienstzweige
«kennen läßt. Der Flügelbau -erwies sich als die

Mckltche Lösung und wurde sowohl dem Blockbau als
dem Gruppenbau vorgezogen; die Herren Architekten
machten, wenn ein etwas kühner Vergleich gestattet ist,
weder in baulicher H loetik noch in Staatenbund.

Ein Mittelbau wird die öffentlichen Lokale und Bu-
eeaus der Landesbibliothek enthalten. Er präsentiert sich,

Segen Süden gekehrt, als zweistöckiger Trakt mit dem

AeitMig („MeMâêl,

Haupteingang für das Publikum in der Mitte. Zu-
sammen mit den Flügelbauten erhält die Südfafsade eine
Lange von 130 m. Diese ganze Länge kann durch einen
Verbindungsgang auch in der Höhe des ersten Stock-
Werkes abgeschritten werden; dauk diesem Anschluß lasten
sich die Bureaus auf der Südseite des Mittellraktes be-
ltebig an die Dtenstzweige der Flügelbauten zuteilen. Der
Ostflügel wird das Amt für geistiges Eigentum, das einst-
weilen noch in Baracken untergebracht ist, aufnehmen;
der Westflügel ist für das Statistische Amt und die Ge°
treideverwaltung bestimmt. Nördlich hinter dem Zen-
tralbau erhebt sich achtstöckig das Büchermagazin der
Landesbibliothek.

Dieses weithin sichtbare, flachbedachte und fensterreiche
Hochhaus und die Rechtwinkligkeit des ganzen grauweißen
Gebäudekomplexes trägt die neue Sachlichkeit zur
Schau. Mit der bundesrätlichen Botschaft zu sprechen:
„Das Äußere des Gebäudes ist seiner Zweckbestimmung
entsprechend ganz einfach gehalten. Für die Fastade ist
eine dem Charakter eines neuzeitlichen Verwaltungsge-
bäudes entsprechende Architektur gewählt worden."

Wer mit einer stillen Liebe für Bibliothekräume den
Neubau, in dem zurzeit die Schreiner, Maler und Par-
kettleger am Werk sind, durchwandert und sich innerhalb
des werdenden „praktischen Luxus" künftige Besuche bei den
Bücherschätzen ausgemalt hat. der weigert sich draußen
entschieden, den imposanten Zweckbau unschön zu finden.

Wurde der Zierat einer vergangenen Baumode ge-
spart, so fehlt anderseits im Innern nichts, was bauliche
Ausgestaltung an sachlichem Komfort und wohl-
tuender Wohnltchkeit dem Arbeitsgeist zuliebe tun kann.
Bureauräme sind im Werden begriffen, deren Fenster
die ganze Wandfläche über dem Gesims einnehmen und
ein Maximum an Tageslicht spenden. Große Sorgfalt
wurde der Auswahl des Materials gewidmet. Als
Bodenbelag wird je nach den besondern Bedürfnissen
der einzelnen Räume Parkett, Linoleum oder Kautschuk
verwendet. Die Lokalitäten des Statistischen Amtes, wo
die sehr geräuschvollen Zählmaschinen installiert werden,
sind mit dem Neuesten an schalldämpfendem Isolier-
material ausgerüstet. In weitgehendem Maß wird schwei-
zerisches Produkt verwendet, wie zum Beispiel Testtner
Granit und Marmor; sogar das Kupfer für Bedachungen
wird größtenteils von einer westschwetzerischen Firma auf
elektrolytischem Weg hergestellt.

Im Untergeschoß werden Archive und die technischen

Einrichtungen für Ventilation, Hetzung usw., sowie eine

freundliche Abwartswohnung untergebracht. Der den
Bibliothekzwecken reservierte Zentralbau erhält in der
Mitte des Erdgeschosses die Räume für die Bücheraus-
gäbe. Es schließen sich östlich drei hohe Oberlichtsäle
für Katalog. Ausstellungen und Karten an, westlich, eben-

falls mit Glasdach, der geräumige Lesesaal mit Wand-
ntschen für die Handbibliothek. Ein „Bijou" verspricht
die den Bibliothekbesuchern zur Verfügung stehende ver-
glaste Leseterrasse mit Ausblick auf den Ziergarten
an der Bernastraße zu werden.

Für die Installation der Bücherausleihe war kürzester

Weg und rasch funktionierende Mechanik leitender Grund-
sah. In den acht Stockwerken des Büchermagazins
überrascht die geringe Höhe — 2,10 m — der Säle;
dieser Neuerung fallen die Leitern und die Klettereien

des altmodischen Bibliothekbetriebes zum Opfer. Neue-

stes System wird verwendet für die Bücherregale, die

eine Gesamtlänge von etwa 4.5 km erhalten. Die Bücher-

magazine haben eine Tiefe von 11 m und auf jedem

Stockwerk eine Bode, flache von 450 bis 500 m». Zur
Beleuchtung der Regale braucht jedes Stockwerk 90

Lampen, die aber so installiert sind, daß nur drei Stück

auf einmal brennen können.
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Die eibgenöfftfc^e SaubireEtion ^ai mit ben ftabt«
bemifd^en Sehörben |janb ht |>anb gearbeitet, um ben
SibltotheEbau mit bem ©täbtifd&en ©pmnafium in freunb»
nachbarliche Segtehungen ju brtngen. @tn bem gnhtroetE»
oerEebr oerfdf)loffenet ScbmucEhof mit Slafenpläfcen,
glerbämnen unb ißromenabenroegen füllt ben Slaum
grotfd&en ben beiben OebSuben unb wirb ben Quartier,
beroohnetn als öffentliche Anlage pgänglidfj fetn ; ba jid&
ba§ Detrain gegen 2Beften fenft, wirb oon ber Serna«
ftraße her eine breite Steintreppe ju btefem jpof führen.

®d&lie|ttcb fei nodb als etne befonbere Seretcßerung
ber ©ebenSmürbigfetten SetnS bas flache Dach beS Sücher»
magajlnS ermähnt, eine 3luSfitbtsterraffe, bie ihres-
gleidben fud^t unb oon ber p roünfd&en ift, baß fie etn
©pmbol roetbe für ben SÖSeitbticf beS fd&toeijetifchen
SunbeéftaateS, errichtet über ber ©ammelftätte beS ©thrift*
turns unfereS SanbeS. („91. 8- 8-")

©etoetfeeïeïjm*
(Sorxefponbettj.)

Su ber (EleEtroinbuftrie Peröffentlidht Dr. (E. kleiner,
fantonat'bernifdher ©ewerbefeEretar, folgenbes über bie

wichtige grage: „©anbwerE unb ©enterbe Ija&en feit
langem erfannt, baß ber 3Beg beS 2lufftiege8 bnrth bie

berufliche Schulung geht, ©taat unb Sehörben haben
fich biefe (ErEenntniS gu eigen gemacht. §eute geht eS

im Beruflithen StlbungSroefen einen gewaltigen ©dhritt
Porroärts. fjaft an allen @Äen unb (Enben unfereS
Schweigerlanbes arbeiten bie ©ewerbefdhulen an ber
(Ertüchtigung beS ©ewerbeftanbeS. Die Stönung beS

gefamten hanbmerElithen SilbungSwefenS bilbet wohl
ba§ SunbeSgeft| über bie berufliche StuSbilbung Pom
26. guni 1930, für baS am 30. September b. 3. bie

Sieferenbumêfcift abgelaufen war. Damit wirb baS gange
berufliche üuSbtlbungSwefen auf fchweigetifchem Soben
nach einheitlichen ©eftdhtëpunEten geregelt, unb fowohl
bie Pflicht beS ßehrlingS als auch biejenige ber SetriebS»
Inhaber werben genau umfthrteben. Der Seljrlhtg hat
ben Unterricht nach Maßgabe ber barüber befteljenben
Sorfchriften gu befuthen; ber SetriebSinijaber ift für
bie SluSbilbung feines ßehrlingS Perantwcrtlich. SBer
bie ßehrabfdblufjptttfung beftanben unb im SBefifee be§

gähipEeitSauSweifeS ift, hat bas Stecht, fich als gelernter
SerufSangehBriger gu begegnen.

Die SerufSPerbänbe Eönnen gefe^lich anerfannte
äReifterprüfungen ober anbere höhere Nachprüfungen
Peranftalten unb bamit feftftellen laffen, ob ber ©e»
werbler bie gut felbftänbigen Ausübung feines SerufeS
notwenbigen gähigEeiten unb Senntniffe befi|t. Sorgängig
biefer äJteifterprüfungen muffen, nach Sotfchlag ber
SerufSüerbänbe, SOteifterfachEurfe burdhgeführt werben.
2luf Sotfchlag beS SerufSPerbanbeS Eann beftimrat
werben, baff ber gnhaber eines Diploms gur gührung
eines DitelS berechtigt ift. 2Bir werben fomit in Eürgefter
grtfi Pom biptomierten Schreinermeifiet, Pom biplo-
mierten gnfiallateur ufw. lefen Eönnen. (Such im
Schweigerifdfjen (EleEtrotedjmfchen Serein ift man bereits
mit ben Sorbereitnngen für bie (Einführung ber SKeifter»
Prüfung befchäftigt, wobei biefe in ßufammenhang mit
ber SongeffionSberechtigung gebracht werben foil, b. h-

berjenige, ber bie SReifterprtifung befteht, foil einen recht»
liehen Slnfpruch auf bie (Erteilung ber Songeffion befi^en.
gür baS SnftattationSgewerbe ift fcaher biefe Sache
gang befonberS wichtig.

Ohne $weifel ift biefe Stegelang beS gefamten h«nb»
wetElichen SilbungSwefenS für ben §anbwerEer» unb
©ewerbeftanb Pon einfehneibenber Sebeuiung. (Ein alteS
ißofiulat beS Schweigerifchen ©ewerbePerbanbeS ift ba»
mit erfüllt. (Er wirb gewiß baS ©eine bagn beitragen,

ben gefamten Stanb Por Set flachung gu fehlen uni,
einer neuen Slüte entgegenguführen.- Der Sunb erElört

ftch bereit, bur<h Seiträge ben Setrieb öffentlicher unb

gemeinfamer SilbungSanftalten unb tuxfe gu ^ftüfcen. SunbeSbeittäge finb ebenfalls borgefehen tüt
weitere SJlaßnahnten, fowie für Reu» unb (Erweiterung,
bauten, bie auSfchlicßlidh ber beruflichen Sluëbiliuno
bienen.

Stun wiffen wir aber, baß fowohl ©efefce als fe
orbnungen nur als ©runblage bienen Eönnen. lit
fchönen DrganifationSplänen unb Schulhausbauten iff
eS auch nicht getan, gm SOtittelpunEt beS gefamten

SchulwefenS, auch beS beruflichen, fleht bie ßehrer.
perfönlictjEeit. Son ihr hängt ber (Erfolg ober Sticht*

erfolg aller in SluSfldht genommenen Seftrebungen ab,

Die grage brangt fidh gang natürlich auf, wer pon

unfern gewerblichen Serufsfchuten ben Unterricht p
erteilen hat. SiS heute waren eS gu 90% ßefjrEräitc

aus bem Srimat- uub SeEunbarlehrerftanb. (Eigentliche

für ben gewerblichen Unterricht fpftematifeh Por unb aub
gebilbete ßeljrEräfte befi^en wir nur wenige. SBir ttlöth.

ten aßen unfern ßehtern, bie heute mit Eingabe unb

(Erfolg an unfern gewerblichen Schulen Unterricht er*

teilen, bamit in Eeiner SBeife gu nahe treten ober ihnen

unrecht tun. SlHein baS gegenwärtige Shftem wirb auf

bie Dauer nicht genügen Eönnen. Unfer Seftreben mu|
eS fein, ben Unterricht an unfern ©ewerbefchulen unb

gang befonberS an ben 5Dîeifterfa<hEurfen befonberS Ijietp
auSgebilbetenßehrEräften gu übertragen. Die guten befolge

ber bis anhin burchgefühcten gortbilbungSEurfe für an

©ewerbefchulen unterrichtenbe ßehter feien bamit nicht

abgefprodhen : Sie füllten gewiß in porteilhaftejier SBeife

eine ßücEe aus. Sie werben allfällig auch in guEunft

nicht gang umgangen werben Eönnen. 2lÖein auch fie

Eönnen nicht genügen, gnfolge ihrer Eurgen ®auer

Eommen jte einer gewtffen „Schneflbleiche" gleich- 8n«

fteöe ber bieten SluëhilfëErâfte muß ber grünblich ge-

fdßulte, biplomierte ©ewerbelehter treten. (ES ift bieS

ein Serlangen, bas in bem SlugenblicE, ba man ben

§anbwerESmeifier biplomieren will, nicht gu weit ge>

griffen fein bürfte.
Slun aber bie wichtige grage: SEBie foQ fich bie Sie-

Erutternng unb bie îtuSôilbung ber ®ewerbefadhlef)rer

geftalten Ueber biefe beiben gragen wirb man in nächftet

8eit gu etwelcher Slarheit Eommen müffen. 8"^
werbeleßrer ift wohl ohne weiteres, wenipftens für bie

allgemeinen gâcher, jeher SeEjrer, fei er primat- ober

SeEunbarlehrer, fähig. 215er auch bem tüchtigen Sauf*

mann unb bem auSg'ewiefenen biplomierten ©anbroerES»

meifter muß ber 2Beg gum ©ewerbelehter offen fie|^
Die 2luSbilbung biefer ©ewerbelehter bebingt folg«'

richtig eine grünbliche unb forgfältige Schulung. Slîan

wirb fich 9Uchenfdhaft geben müffen, welche 0nforb«>

rungen man an einen biplomierten ©eroerbelefjtet

fteDen will, in welchen gächetn er fich auSguweifen bût.

Der ©ewerbelehter wirb Eein 2WerweltSwiffer fein «tüffen.

@c wirb fidh auf Spegialfädher gu Eongentrieren ()«&«"

Dagegen gilt eS, ihm gewiffe für einen ©emerbele^
unbebingt notwenbige ©rnnblagen gu übermitteln. 3w

ßehrplan werben bemgufolge gewiffe obligatorifch« S"!'

tralfächer gugtunbe gelegt werben müffen. 2113 8®"'
fâcher Eämen meiner 2ln ficht nach Setracht:
hobiE, beutfehe Sprache, allgemein bürgerliches Stech"®"'

©ewerbe« unb Seiriebëleljte, gewerbliche fRechtS'

2lrbeiterfragen, gewerbliche ®efe|gebung8» unb DtgaW'

fationSfragen. 2118 Spegialfädher Eämen unter anbei«»

hingu: SudhhaltungSlehre, ÄalEulationSlehre, 9Ptateriai«

Ennbe, Senologie.
8ur Semältigung biefeS Stoffes bürfte ein $al&l^"j'

anfällig ein ©angjahceSEnrS genügen. SBohi« biefe OT
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Die eidgenössische Baudircktion hat mit den stadt-
berntschen Behörden Hand in Hand gearbeitet, um den
Bibliothekbau mit dem Städtischen Gymnasium in freund-
nachbarliche Beziehungen zu bringen. Ein dem Fuhrwerk-
verkehr verschlossener Schmuckhof mit Rasenplätzen,
Zierbäumen und Promenadenwegen füllt den Raum
zwischen den beiden Gebäuden und wird den Quartier-
bewohnerv als öffentliche Anlage zugänglich sein; da sich

das Terrain gegen Westen senkt, wird von der Berna-
straße her eine breite Stetntreppe zu diesem Hof führen.

Schließlich sei noch als eine besondere Bereicherung
der Sehenswürdigkeiten Berns das flache Dach des Bücher»
Magazins erwähnt, eine Aussichtsterrasse, die ihres-
gleichen sucht und von der zu wünschen ist, daß sie ein
Symbol werde für den Weitblick des schweizerischen
Bundesstaates, errichtet über der Sammelstätte des Schrift-
tums unseres Landes. („N. Z. Z.")

Gewerbelehrer.
(Korrespondenz.)

In der Elektroindustrie ver öffentlicht D r. E. Kleiner,
kantonal-bernischer Gewerbesekretär, folgendes über die

wichtige Frage: „Handwerk und Gewerbe haben seit
langem erkannt, daß der Weg des Ausstieges durch die

berufliche Schulung geht. Staat und Behörden haben
sich diese Erkenntnis zu eigen gemacht. Heute geht es

im beruflichen Bildungswesen einen gewaltigen Schritt
vorwärts. Fast an allen Ecken und Enden unseres
Schweizerlandes arbeiten die Gewerbeschulen an der
Ertüchtigung des Gewerbestandes. Die Krönung des

gesamten handwerklichen Bildungswesens bildet wohl
das Bundesgesktz über die berufliche Ausbildung vom
26 Juni 1930. für das am 30. September d. I. die

Referendumsfrist abgelaufen war. Damit wird das ganze
berufliche AusbildungSwesen aus schweizerischem Boden
nach einheitlichen Gesichtspunkten geregelt, und sowohl
die Pflicht des Lehrlings als auch diejenige der Betriebs-
inhaber werden genau umschrieben. Der Lehrling hat
den Unterricht nach Maßgabe der darüber bestehenden
Vorschriften zu besuchen; der Betriebsinhaber ist für
die Ausbildung seines Lehrlings verantwortlich. Wer
die Lehrabschlußprüfung bestanden und im Besitze des
Fähigkeitsausweises ist, hat das Recht, sich als gelernter
Berufsangehöriger zu bezeichnen.

Die Berufsverbände können gesetzlich anerkannte
Meisterprüfungen oder andere höhere Fachprüfungen
veranstalten und damit feststellen lassen, ob der Ge-
werbler die zur selbständigen Ausübung seines Berufes
notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt. Vorgängig
dieser Meisterprüfungen müssen, nach Vorschlag der
Berufsverbände, Meisterfachkurse durchgeführt werden.
Auf Vorschlag des Berufsverbandes kann bestimmt
werden, daß der Inhaber eines Diploms zur Führung
eines Titels berechtigt ist. Wir werden somit in kürzester
Frist vom diplomierten Schreinermeister, vom diplo-
mierten Installateur usw. lesen können. (Auch im
Schweizerischen Elektrotechnischen Verein ist man bereits
mit den Vorbereitungen für die Einführung der Meistsr-
Prüfung beschäftigt, wobei diese in Zusammenhang mit
der Konzessionsberechtigung gebracht werden soll, d. h.
derjenige, der die Meisterprüfung besteht, soll einen recht-
lichen Anspruch auf die Erteilung der Konzession besitzen.
Für das Jnstallationsgewerbe ist daher diese Sache
ganz besonders wichtig.

Ohne Zweifel ist diese Regelung des gesamten Hand-
werklichen Bildungswesens für den Handwerker- und
Gewerbestand von einschneidender Bedeutung. Ein altes
Postulat des Schweizerischen Gewerbeverbandes ist da-
mit erfüllt. Er wird gewiß das Seine dazu beitragen,

den gesamten Stand vor Verflachung zu schützen und
einer neuen Blüte entgegenzusühren.- Der Bund erklifti
sich bereit, durch Beiträge den Betrieb öffentlicher und

gemeinsamer Bildungsanstalten und Kurse zu unter-
stützen. Bundesbeiträge sind ebenfalls vorgesehen sà
weitere Maßnahmen, sowie für Neu- und Erweiterung,
bauten, die ausschließlich der beruflichen Ausbildung
dienen. ^

Nun wissen wir aber, daß sowohl Gesetze als Ver-

ordnungen nur als Grundlage dienen können. M
schönen Organisationsplänen und Schulhausbauten ist

es auch nicht getan. Im Mittelpunkt des gesamten

Schulwesens, auch des beruflichen, steht die Lehrer-
Persönlichkeit. Von ihr hängt der Erfolg oder Nicht-

erfolg aller in Aussicht genommenen Bestrebungen ab.

Die Frage drängt sich ganz natürlich auf, wer von

unsern gewerblichen Berufsschulen den Unterricht zu

erteilen hat. Bis heute waren es zu 90°/° Lehrkräfte
aus dem Primär- uud Sekundarlehrerstand. Eigentliche

für den gewerblichen Unterricht systematisch vor und aus

gebildete Lehrkräfte besitzen wir nur wenige. Wir möch-

ten allen unsern Lehrern, die heute mit Hingabe und

Erfolg an unsern gewerblichen Schulen Unterricht w
teilen, damit in keiner Weise zu nahe treten oder ihnen

unrecht tun. Allein das gegenwärtige System wird aus

die Dauer nicht genügen können. Unser Bestreben muß

es sein, den Unterricht an unsern Gewerbeschulen und

ganz besonders an den Meisterfachkursen besonders hierzu

ausgebildeten Lehrkräften zu übertragen. Die guten Erfolge

der bis anhin durchgeführten Fortbildungskurse für an

Gewerbeschulen unterrichtende Lehrer seien damit nicht

abgesprochen: Sie füllten gewiß in vorteilhaftester Weise

eine Lücke aus. Sie werden allfällig auch in Zukunft

nicht ganz umgangen werden können. Allein auch sie

können nicht genügen. Infolge ihrer kurzen Dauer

kommen sie einer gewissen „Schnellbleiche" gleich. An-

stelle der vielen Aushilfskräfte muß der gründlich ge-

schulte, diplomierte Gewerbelehrer treten. ES ist dies

ein Verlangen, das in dem Augenblick, da man den

Handwerksmeister diplomieren will, nicht zu weit ge-

griffen sein dürfte.
Nun aber die wichtige Frage: Wie soll sich die Re-

krutierung und die Ausbildung der Gewerbefachlehm
gestalten Ueber diese beiden Fragen wird man in nächster

Zeit zu etwelcher Klarheit kommen müssen. Zum Ge-

werbelehrer ist wohl ohne weiteres, wenigstens für die

allgemeinen Fächer, jeder Lehrer, sei er Primär- oder

Sekundarlehrer, fähig. Aber auch dem tüchtigen Kaus-

mann und dem ausgewiesenen diplomierten Handwerks-

Meister muß der Weg zum Gewerbelehrer offen stehen.

Die Ausbildung dieser Gewerbelehrer bedingt folge-

richtig eine gründliche und sorgfältige Schulung. Mm

wird sich Rechenschaft geben müssen, welche Anforde-

rungen man an einen diplomierten Gewerbelehrer

stellen will, in welchen Fächern er sich auszuweisen hat

Der Gewerbelehrer wird kein Allerweltswisser sein mW.
Er wird sich auf Spezialfächer zu konzentrieren haben

Dagegen gilt es, ihm gewisse für einen Gewerbelehm

unbedingt notwendige Grundlagen zu übermitteln. M
Lehrplan werden demzufolge gewisse obligatorische An-

tralfächer zugrunde gelegt werden müssen. Als AW'
fâcher kämen meiner Ansicht nach in Betracht: Met-

hodik, deutsche Sprache, allgemein bürgerliches Rechnen,

Gewerbe- und Betriebslehre, gewerbliche Rechts- um

Arbeiterfragen, gewerbliche Gesetzgebung?- und OcM
sationsfragen. Als Spezialfächer kämen unter andere«

hinzu: Buchhaltungslehre, Kalkulationslehre, Material-

künde, Technologie.
Zur Bewältigung dieses Stoffes dürfte ein HalbB« '

allfällig ein GanzjahreSkurs genügen. Wohin diese WI
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